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Landgericht Gieflen
Laut Protokoll

verkindet am 4.6.2003
1 8 413/02 < S '
Amtsgericht Gieflen
46 C 1294/02

Urkundsbeant in/Urkundsbeamter
der Geschaftsstelle

Urteil
Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

- Beklagte /
Berufungskldgerin -

Prozeﬁbevollmééhtigte:

gegen

"~ Klager /
Berufungsbeklagter -

Prozeﬁbévollméchtigte:

hat das Landgericht Giefen - 1. Zivilkammer -

durch den Richter am Landgericht
den Richter am Landgericht @
den Richter am Landgericht

aufgrund der mindlichen Verhandlung vom 4.6.2003

- fiir Recht erkannt:
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Auf die Berufung der Beklagten wird das am 15.11.2002 verkiindete Urteil des Amtsgerichts

Gief3en abgedndert.
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreit hat der Klager zu tragen.

Das Urteil ist vorliufig vollstreckbar.
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3.

Griunde

Die zuldssige Berufung hat auch in der Sache Erfolg. Die auf
Erfiillung des Kaufvertrags uber das im Klageantrag naher be-

zeichnete Computerzubehdr gerichtete Klage ist unbegrindet.

zur Berufung und zur amtsgerichtlichen Entécheidung ist auszu-

fiihren (8§ 540 ZPO):

Wegen des zugrunde liegenden Sachverhalts wird auf die tatsdch-
lichen Feststellungen des angefochtenen Urteils Bezug génommen
(§ 540 I 1 ZP0O), welche auch die Berufung zugrundelegt. Konkre-
te Anhaltspunkte, die Zweifel an der Richtigkeit-def erstin-
stanzlichen Tatsachenfeststellungen begriinden und deshalb eine
erneute Feststellung gebieten, oder neue; in der Berufungsin-
stanz berﬁcksiéhtigungsféhige Tatsachen bezeichnet die Beru-—

fungsbegriindung nicht (§ 529 ZPO) .

In rechtlicher Hinsicht teilt die Kammer die Auffassung des
Amtsgerichts, dass, die Parteien einen bindenden Kaufvertrag
iiber die drei im Klageantrag ndher bezeichneten Computer-

Switches zum Preis von insgesamt 237 € zuziglich Versandkosten

geschlossen haben, nicht.

Dabei geht die Kammer - ebenso wie das Amtsgericht und auch die
Parteien - davon aus, dass die Werbung auf der Web-Site der Be-
klagten kein verbindliches Angebot, sondern lediglich eine sog.
invitatio ad offerendum darstellt. bas Angebot zZum Kauf von
drei Switches ,D-Link DES-1024% zum Einzelpreis von 79,00 € ist

in der klagerischen E-Mail vom 18.3.2002 zu sehen.

Die Antwort-E-Mails gleichen Datums um 18.38 und 20.51 Uhr
stellen bei objektiver Betrachtung keine Annahme des kldgeri-
schen Angebots dar. Hinsichtlich der zeitlich friheren Nach-

richt an den Kldgers ergibt sich dies bereits aus dem Wortlaut

(,keine Auftragsbestdtigung™). Der abschlieBende Satz ,Wir wun-
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schen Thnen viel Freude mit der Sie in Kirze erreichenden Be-
stellung® kann aus Sicht des Empfdngers nicht als bindende Ver-
tragsannahme angesehen weérden (§§ 133, 157 BGB). Dagegen
spricht die erwdhnte, eindeutige Klarstellung zwel Zeilen zu-
vor, dass keine Auftragsbestétigung erklart wird. Dagegen
spricht auch der Erkldrungsinhalt des letzten Satzes, der bei
lebensnaher Betrachtung’nur viel Freude an den bestellten Sa-
chen wuﬁscht, welche zeitnah beim Bestéller eingehen werden.
Unter Berlcksichtigung des-kurzen Zeitablaufs kann dieser Er-
kldrung nicht die fir jeglichen Versandhandel uniibliche Bedeu-
tung beigemessen werden, verbindlich das Vertragsangebot ohne
weitere Prifung beispielsweise 'auch der Lagerkapazitdt oder
auch der Angaben der Bestellung bereits jetzt zu den Konditio-
nen der Besﬁellung annehmen zu wollen. Bei der - méglicherWeise
automatisierten — Antwort des ,—“ handelt
es sich vielmehr nur um eine hofliche Béstétigung des Eingangs

der Bestellung und die sinngem&dBe Zusage, diese zeitnah zu be-

arbeiten.

Ahnlich verhalt es sich bei der E-Mail von 20.51 Uhr. Mehr als
eine Mitteilung der Kundennummer und der Abgabe an die Versand-

abteiiung ist in dieser Nachricht nicht zu sehen.

In diesem Zusammenhang ist zudem festzuhalten; dass sich die
Bestellung per E-Mail insoweit nicht von sonstigen Versandhan-
delsbestellungen per Telefon oder Fax unterscheidet. Beim Ver-
sandhandel entspricht es der Verkehrssitte (vgl. § 151 s. 1
BGB), dass das Vertragsangebot in Form der Bestellung nicht ge-
sondert vor Ausliéferung der Ware angenommen wird (vgl. Pa-
landt-Heinrichs, 62. Aufl., § 151 BGB, Rz. 4; Staudinger-Bork,
12. Aufl., § 151 BGB, Rz. 2, 7, 17; MiKo-Kramer, 4. Aufl., §
151 BGB, Rz. 51 jeweils m.w.N.). Die Lieferung der besteilten
Sache stellt in solchen Fiallen entweder die (konkludente) An-
nahmeerkldrung dar (so dass es keines Rickgriffs mehr auf die
Regelung des § 151 BGB bedarf, wvgl. Staudinger-Bork, a.a.0.)
oder die #uBere Kundgabe des Annahmewillens durch die Erful-

lunashandlunag selbst (vagl. MiKo-Kramer a.a.O0., Rz. 50).
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Wird, wie vorliegend, nicht bestellte Ware zugesandt, stimmen
Angebot und Annahme oder - Kundgabe des Annahmewillens nicht
iberein, mit der Folge, dass der Vertrag zu den Bedingungen,

wie sie die Bestellung des Kunden vorgegeben hat, nicht zustan-
de gekommen ist (vgl. Staudinger-Bork, a.a.0., Rz. 17; MiKo-
Kramer, a.a.0., Rz. 50 m.w.N.). Insoweit folgt die Kammer der
Argumenfation der Berufungserwiderung nicht. Die objektiv er-
kennbare Betatigung des Annahmewillens durch Vornahme der Er-

fiillungshandlung setzt auch im Sinne des § 151 BGB voraus, dass

beide Parteien von der identischen Kaufsache .ausgehén. Dies -

muss auch dann gelten, wenn im Sinne der Berufungserwiderung

die Manifestierung des Annahmewillens auf den Zeitpunkt der Ab-

sendung der Ware vorverlegt wird. Denn auch zu diesem Zeitpunkt
will der Vertragspartner nur das Angebot annehmen, das sich auf
die zum Versand gebrachte Ware bezieht und nicht eine Warenbe-
stellung, die andere Kaufgegenéténde zum Inhalt hatte. Nur die
diesbeziiglich vorgenommenen Dispositionen k&nnen eine objektiv

erkennbare Ausiibung des Annahmewillens darstellen.

Das in der Ubersendung der anderen — liegende

neue Vertragsangebot (§ 150 II ZPO) hat der Kldger nicht ange-
nommen ; Anhaltépunkte fiir die Annahme, dass die vom Klager mit
der Bestellung gewollte Lieferung auch ohne Vereinbarung Uber
den Typ der Switches geschlossen worden ware (§ 155 BGB), lie—
geh nicht vor.'Mangels Vertragsschluss kommt es schlieBlich auf

die Problematik der (rechtzeitigen) Vertragsanfechtung nicht

an..

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO.

Die Revision gegen das Urteil wird nicht zugelassen; die Vor-

aussetzungen des § 543 II ZPO liegen nicht vor.
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Die Entscheidung zur vorldufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§
708 Nr. 10 analog, 711, 713 ZPO.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fiir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

Landgericht Gieflen
Laut Protokoll

verkindet am 4.6.2003
1 8 413/02 < S '
Amtsgericht Gieflen
46 C 1294/02

Urkundsbeant in/Urkundsbeamter
der Geschaftsstelle

Urteil
Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

- Beklagte /
Berufungskldgerin -

Prozeﬁbevollmééhtigte:

gegen

"~ Klager /
Berufungsbeklagter -

Prozeﬁbévollméchtigte:

hat das Landgericht Giefen - 1. Zivilkammer -

durch den Richter am Landgericht
den Richter am Landgericht @
den Richter am Landgericht

aufgrund der mindlichen Verhandlung vom 4.6.2003

- fiir Recht erkannt:

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 15.11.2002 verkiindete Urteil des Amtsgerichts

Gief3en abgedndert.
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreit hat der Klager zu tragen.

Das Urteil ist vorliufig vollstreckbar.
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3.

Griunde

Die zuldssige Berufung hat auch in der Sache Erfolg. Die auf
Erfiillung des Kaufvertrags uber das im Klageantrag naher be-

zeichnete Computerzubehdr gerichtete Klage ist unbegrindet.

zur Berufung und zur amtsgerichtlichen Entécheidung ist auszu-

fiihren (8§ 540 ZPO):

Wegen des zugrunde liegenden Sachverhalts wird auf die tatsdch-
lichen Feststellungen des angefochtenen Urteils Bezug génommen
(§ 540 I 1 ZP0O), welche auch die Berufung zugrundelegt. Konkre-
te Anhaltspunkte, die Zweifel an der Richtigkeit-def erstin-
stanzlichen Tatsachenfeststellungen begriinden und deshalb eine
erneute Feststellung gebieten, oder neue; in der Berufungsin-
stanz berﬁcksiéhtigungsféhige Tatsachen bezeichnet die Beru-—

fungsbegriindung nicht (§ 529 ZPO) .

In rechtlicher Hinsicht teilt die Kammer die Auffassung des
Amtsgerichts, dass, die Parteien einen bindenden Kaufvertrag
iiber die drei im Klageantrag ndher bezeichneten Computer-

Switches zum Preis von insgesamt 237 € zuziglich Versandkosten

geschlossen haben, nicht.

Dabei geht die Kammer - ebenso wie das Amtsgericht und auch die
Parteien - davon aus, dass die Werbung auf der Web-Site der Be-
klagten kein verbindliches Angebot, sondern lediglich eine sog.
invitatio ad offerendum darstellt. bas Angebot zZum Kauf von
drei Switches ,D-Link DES-1024% zum Einzelpreis von 79,00 € ist

in der klagerischen E-Mail vom 18.3.2002 zu sehen.

Die Antwort-E-Mails gleichen Datums um 18.38 und 20.51 Uhr
stellen bei objektiver Betrachtung keine Annahme des kldgeri-
schen Angebots dar. Hinsichtlich der zeitlich friheren Nach-

richt an den Kldgers ergibt sich dies bereits aus dem Wortlaut

(,keine Auftragsbestdtigung™). Der abschlieBende Satz ,Wir wun-
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schen Thnen viel Freude mit der Sie in Kirze erreichenden Be-
stellung® kann aus Sicht des Empfdngers nicht als bindende Ver-
tragsannahme angesehen weérden (§§ 133, 157 BGB). Dagegen
spricht die erwdhnte, eindeutige Klarstellung zwel Zeilen zu-
vor, dass keine Auftragsbestétigung erklart wird. Dagegen
spricht auch der Erkldrungsinhalt des letzten Satzes, der bei
lebensnaher Betrachtung’nur viel Freude an den bestellten Sa-
chen wuﬁscht, welche zeitnah beim Bestéller eingehen werden.
Unter Berlcksichtigung des-kurzen Zeitablaufs kann dieser Er-
kldrung nicht die fir jeglichen Versandhandel uniibliche Bedeu-
tung beigemessen werden, verbindlich das Vertragsangebot ohne
weitere Prifung beispielsweise 'auch der Lagerkapazitdt oder
auch der Angaben der Bestellung bereits jetzt zu den Konditio-
nen der Besﬁellung annehmen zu wollen. Bei der - méglicherWeise
automatisierten — Antwort des ,—“ handelt
es sich vielmehr nur um eine hofliche Béstétigung des Eingangs

der Bestellung und die sinngem&dBe Zusage, diese zeitnah zu be-

arbeiten.

Ahnlich verhalt es sich bei der E-Mail von 20.51 Uhr. Mehr als
eine Mitteilung der Kundennummer und der Abgabe an die Versand-

abteiiung ist in dieser Nachricht nicht zu sehen.

In diesem Zusammenhang ist zudem festzuhalten; dass sich die
Bestellung per E-Mail insoweit nicht von sonstigen Versandhan-
delsbestellungen per Telefon oder Fax unterscheidet. Beim Ver-
sandhandel entspricht es der Verkehrssitte (vgl. § 151 s. 1
BGB), dass das Vertragsangebot in Form der Bestellung nicht ge-
sondert vor Ausliéferung der Ware angenommen wird (vgl. Pa-
landt-Heinrichs, 62. Aufl., § 151 BGB, Rz. 4; Staudinger-Bork,
12. Aufl., § 151 BGB, Rz. 2, 7, 17; MiKo-Kramer, 4. Aufl., §
151 BGB, Rz. 51 jeweils m.w.N.). Die Lieferung der besteilten
Sache stellt in solchen Fiallen entweder die (konkludente) An-
nahmeerkldrung dar (so dass es keines Rickgriffs mehr auf die
Regelung des § 151 BGB bedarf, wvgl. Staudinger-Bork, a.a.0.)
oder die #uBere Kundgabe des Annahmewillens durch die Erful-

lunashandlunag selbst (vagl. MiKo-Kramer a.a.O0., Rz. 50).
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Wird, wie vorliegend, nicht bestellte Ware zugesandt, stimmen
Angebot und Annahme oder - Kundgabe des Annahmewillens nicht
iberein, mit der Folge, dass der Vertrag zu den Bedingungen,

wie sie die Bestellung des Kunden vorgegeben hat, nicht zustan-
de gekommen ist (vgl. Staudinger-Bork, a.a.0., Rz. 17; MiKo-
Kramer, a.a.0., Rz. 50 m.w.N.). Insoweit folgt die Kammer der
Argumenfation der Berufungserwiderung nicht. Die objektiv er-
kennbare Betatigung des Annahmewillens durch Vornahme der Er-

fiillungshandlung setzt auch im Sinne des § 151 BGB voraus, dass

beide Parteien von der identischen Kaufsache .ausgehén. Dies -

muss auch dann gelten, wenn im Sinne der Berufungserwiderung

die Manifestierung des Annahmewillens auf den Zeitpunkt der Ab-

sendung der Ware vorverlegt wird. Denn auch zu diesem Zeitpunkt
will der Vertragspartner nur das Angebot annehmen, das sich auf
die zum Versand gebrachte Ware bezieht und nicht eine Warenbe-
stellung, die andere Kaufgegenéténde zum Inhalt hatte. Nur die
diesbeziiglich vorgenommenen Dispositionen k&nnen eine objektiv

erkennbare Ausiibung des Annahmewillens darstellen.

Das in der Ubersendung der anderen — liegende

neue Vertragsangebot (§ 150 II ZPO) hat der Kldger nicht ange-
nommen ; Anhaltépunkte fiir die Annahme, dass die vom Klager mit
der Bestellung gewollte Lieferung auch ohne Vereinbarung Uber
den Typ der Switches geschlossen worden ware (§ 155 BGB), lie—
geh nicht vor.'Mangels Vertragsschluss kommt es schlieBlich auf

die Problematik der (rechtzeitigen) Vertragsanfechtung nicht

an..

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO.

Die Revision gegen das Urteil wird nicht zugelassen; die Vor-

aussetzungen des § 543 II ZPO liegen nicht vor.
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Die Entscheidung zur vorldufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§
708 Nr. 10 analog, 711, 713 ZPO.
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Auf die Berufung der Beklagten wird das am 15.11.2002 verkiindete Urteil des Amtsgerichts

Gief3en abgedndert.
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreit hat der Klager zu tragen.

Das Urteil ist vorliufig vollstreckbar.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

o ki

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

3.

Griunde

Die zuldssige Berufung hat auch in der Sache Erfolg. Die auf
Erfiillung des Kaufvertrags uber das im Klageantrag naher be-

zeichnete Computerzubehdr gerichtete Klage ist unbegrindet.

zur Berufung und zur amtsgerichtlichen Entécheidung ist auszu-

fiihren (8§ 540 ZPO):

Wegen des zugrunde liegenden Sachverhalts wird auf die tatsdch-
lichen Feststellungen des angefochtenen Urteils Bezug génommen
(§ 540 I 1 ZP0O), welche auch die Berufung zugrundelegt. Konkre-
te Anhaltspunkte, die Zweifel an der Richtigkeit-def erstin-
stanzlichen Tatsachenfeststellungen begriinden und deshalb eine
erneute Feststellung gebieten, oder neue; in der Berufungsin-
stanz berﬁcksiéhtigungsféhige Tatsachen bezeichnet die Beru-—

fungsbegriindung nicht (§ 529 ZPO) .

In rechtlicher Hinsicht teilt die Kammer die Auffassung des
Amtsgerichts, dass, die Parteien einen bindenden Kaufvertrag
iiber die drei im Klageantrag ndher bezeichneten Computer-

Switches zum Preis von insgesamt 237 € zuziglich Versandkosten

geschlossen haben, nicht.

Dabei geht die Kammer - ebenso wie das Amtsgericht und auch die
Parteien - davon aus, dass die Werbung auf der Web-Site der Be-
klagten kein verbindliches Angebot, sondern lediglich eine sog.
invitatio ad offerendum darstellt. bas Angebot zZum Kauf von
drei Switches ,D-Link DES-1024% zum Einzelpreis von 79,00 € ist

in der klagerischen E-Mail vom 18.3.2002 zu sehen.

Die Antwort-E-Mails gleichen Datums um 18.38 und 20.51 Uhr
stellen bei objektiver Betrachtung keine Annahme des kldgeri-
schen Angebots dar. Hinsichtlich der zeitlich friheren Nach-

richt an den Kldgers ergibt sich dies bereits aus dem Wortlaut

(,keine Auftragsbestdtigung™). Der abschlieBende Satz ,Wir wun-
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schen Thnen viel Freude mit der Sie in Kirze erreichenden Be-
stellung® kann aus Sicht des Empfdngers nicht als bindende Ver-
tragsannahme angesehen weérden (§§ 133, 157 BGB). Dagegen
spricht die erwdhnte, eindeutige Klarstellung zwel Zeilen zu-
vor, dass keine Auftragsbestétigung erklart wird. Dagegen
spricht auch der Erkldrungsinhalt des letzten Satzes, der bei
lebensnaher Betrachtung’nur viel Freude an den bestellten Sa-
chen wuﬁscht, welche zeitnah beim Bestéller eingehen werden.
Unter Berlcksichtigung des-kurzen Zeitablaufs kann dieser Er-
kldrung nicht die fir jeglichen Versandhandel uniibliche Bedeu-
tung beigemessen werden, verbindlich das Vertragsangebot ohne
weitere Prifung beispielsweise 'auch der Lagerkapazitdt oder
auch der Angaben der Bestellung bereits jetzt zu den Konditio-
nen der Besﬁellung annehmen zu wollen. Bei der - méglicherWeise
automatisierten — Antwort des ,—“ handelt
es sich vielmehr nur um eine hofliche Béstétigung des Eingangs

der Bestellung und die sinngem&dBe Zusage, diese zeitnah zu be-

arbeiten.

Ahnlich verhalt es sich bei der E-Mail von 20.51 Uhr. Mehr als
eine Mitteilung der Kundennummer und der Abgabe an die Versand-

abteiiung ist in dieser Nachricht nicht zu sehen.

In diesem Zusammenhang ist zudem festzuhalten; dass sich die
Bestellung per E-Mail insoweit nicht von sonstigen Versandhan-
delsbestellungen per Telefon oder Fax unterscheidet. Beim Ver-
sandhandel entspricht es der Verkehrssitte (vgl. § 151 s. 1
BGB), dass das Vertragsangebot in Form der Bestellung nicht ge-
sondert vor Ausliéferung der Ware angenommen wird (vgl. Pa-
landt-Heinrichs, 62. Aufl., § 151 BGB, Rz. 4; Staudinger-Bork,
12. Aufl., § 151 BGB, Rz. 2, 7, 17; MiKo-Kramer, 4. Aufl., §
151 BGB, Rz. 51 jeweils m.w.N.). Die Lieferung der besteilten
Sache stellt in solchen Fiallen entweder die (konkludente) An-
nahmeerkldrung dar (so dass es keines Rickgriffs mehr auf die
Regelung des § 151 BGB bedarf, wvgl. Staudinger-Bork, a.a.0.)
oder die #uBere Kundgabe des Annahmewillens durch die Erful-

lunashandlunag selbst (vagl. MiKo-Kramer a.a.O0., Rz. 50).
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Wird, wie vorliegend, nicht bestellte Ware zugesandt, stimmen
Angebot und Annahme oder - Kundgabe des Annahmewillens nicht
iberein, mit der Folge, dass der Vertrag zu den Bedingungen,

wie sie die Bestellung des Kunden vorgegeben hat, nicht zustan-
de gekommen ist (vgl. Staudinger-Bork, a.a.0., Rz. 17; MiKo-
Kramer, a.a.0., Rz. 50 m.w.N.). Insoweit folgt die Kammer der
Argumenfation der Berufungserwiderung nicht. Die objektiv er-
kennbare Betatigung des Annahmewillens durch Vornahme der Er-

fiillungshandlung setzt auch im Sinne des § 151 BGB voraus, dass

beide Parteien von der identischen Kaufsache .ausgehén. Dies -

muss auch dann gelten, wenn im Sinne der Berufungserwiderung

die Manifestierung des Annahmewillens auf den Zeitpunkt der Ab-

sendung der Ware vorverlegt wird. Denn auch zu diesem Zeitpunkt
will der Vertragspartner nur das Angebot annehmen, das sich auf
die zum Versand gebrachte Ware bezieht und nicht eine Warenbe-
stellung, die andere Kaufgegenéténde zum Inhalt hatte. Nur die
diesbeziiglich vorgenommenen Dispositionen k&nnen eine objektiv

erkennbare Ausiibung des Annahmewillens darstellen.

Das in der Ubersendung der anderen — liegende

neue Vertragsangebot (§ 150 II ZPO) hat der Kldger nicht ange-
nommen ; Anhaltépunkte fiir die Annahme, dass die vom Klager mit
der Bestellung gewollte Lieferung auch ohne Vereinbarung Uber
den Typ der Switches geschlossen worden ware (§ 155 BGB), lie—
geh nicht vor.'Mangels Vertragsschluss kommt es schlieBlich auf

die Problematik der (rechtzeitigen) Vertragsanfechtung nicht

an..

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO.

Die Revision gegen das Urteil wird nicht zugelassen; die Vor-

aussetzungen des § 543 II ZPO liegen nicht vor.
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Die Entscheidung zur vorldufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§
708 Nr. 10 analog, 711, 713 ZPO.
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Landgericht Gieflen
Laut Protokoll

verkindet am 4.6.2003
1 8 413/02 < S '
Amtsgericht Gieflen
46 C 1294/02

Urkundsbeant in/Urkundsbeamter
der Geschaftsstelle

Urteil
Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

- Beklagte /
Berufungskldgerin -

Prozeﬁbevollmééhtigte:

gegen

"~ Klager /
Berufungsbeklagter -

Prozeﬁbévollméchtigte:

hat das Landgericht Giefen - 1. Zivilkammer -

durch den Richter am Landgericht
den Richter am Landgericht @
den Richter am Landgericht

aufgrund der mindlichen Verhandlung vom 4.6.2003

- fiir Recht erkannt:
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Auf die Berufung der Beklagten wird das am 15.11.2002 verkiindete Urteil des Amtsgerichts

Gief3en abgedndert.
Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreit hat der Klager zu tragen.

Das Urteil ist vorliufig vollstreckbar.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

o ki

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

3.

Griunde

Die zuldssige Berufung hat auch in der Sache Erfolg. Die auf
Erfiillung des Kaufvertrags uber das im Klageantrag naher be-

zeichnete Computerzubehdr gerichtete Klage ist unbegrindet.

zur Berufung und zur amtsgerichtlichen Entécheidung ist auszu-

fiihren (8§ 540 ZPO):

Wegen des zugrunde liegenden Sachverhalts wird auf die tatsdch-
lichen Feststellungen des angefochtenen Urteils Bezug génommen
(§ 540 I 1 ZP0O), welche auch die Berufung zugrundelegt. Konkre-
te Anhaltspunkte, die Zweifel an der Richtigkeit-def erstin-
stanzlichen Tatsachenfeststellungen begriinden und deshalb eine
erneute Feststellung gebieten, oder neue; in der Berufungsin-
stanz berﬁcksiéhtigungsféhige Tatsachen bezeichnet die Beru-—

fungsbegriindung nicht (§ 529 ZPO) .

In rechtlicher Hinsicht teilt die Kammer die Auffassung des
Amtsgerichts, dass, die Parteien einen bindenden Kaufvertrag
iiber die drei im Klageantrag ndher bezeichneten Computer-

Switches zum Preis von insgesamt 237 € zuziglich Versandkosten

geschlossen haben, nicht.

Dabei geht die Kammer - ebenso wie das Amtsgericht und auch die
Parteien - davon aus, dass die Werbung auf der Web-Site der Be-
klagten kein verbindliches Angebot, sondern lediglich eine sog.
invitatio ad offerendum darstellt. bas Angebot zZum Kauf von
drei Switches ,D-Link DES-1024% zum Einzelpreis von 79,00 € ist

in der klagerischen E-Mail vom 18.3.2002 zu sehen.

Die Antwort-E-Mails gleichen Datums um 18.38 und 20.51 Uhr
stellen bei objektiver Betrachtung keine Annahme des kldgeri-
schen Angebots dar. Hinsichtlich der zeitlich friheren Nach-

richt an den Kldgers ergibt sich dies bereits aus dem Wortlaut

(,keine Auftragsbestdtigung™). Der abschlieBende Satz ,Wir wun-
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schen Thnen viel Freude mit der Sie in Kirze erreichenden Be-
stellung® kann aus Sicht des Empfdngers nicht als bindende Ver-
tragsannahme angesehen weérden (§§ 133, 157 BGB). Dagegen
spricht die erwdhnte, eindeutige Klarstellung zwel Zeilen zu-
vor, dass keine Auftragsbestétigung erklart wird. Dagegen
spricht auch der Erkldrungsinhalt des letzten Satzes, der bei
lebensnaher Betrachtung’nur viel Freude an den bestellten Sa-
chen wuﬁscht, welche zeitnah beim Bestéller eingehen werden.
Unter Berlcksichtigung des-kurzen Zeitablaufs kann dieser Er-
kldrung nicht die fir jeglichen Versandhandel uniibliche Bedeu-
tung beigemessen werden, verbindlich das Vertragsangebot ohne
weitere Prifung beispielsweise 'auch der Lagerkapazitdt oder
auch der Angaben der Bestellung bereits jetzt zu den Konditio-
nen der Besﬁellung annehmen zu wollen. Bei der - méglicherWeise
automatisierten — Antwort des ,—“ handelt
es sich vielmehr nur um eine hofliche Béstétigung des Eingangs

der Bestellung und die sinngem&dBe Zusage, diese zeitnah zu be-

arbeiten.

Ahnlich verhalt es sich bei der E-Mail von 20.51 Uhr. Mehr als
eine Mitteilung der Kundennummer und der Abgabe an die Versand-

abteiiung ist in dieser Nachricht nicht zu sehen.

In diesem Zusammenhang ist zudem festzuhalten; dass sich die
Bestellung per E-Mail insoweit nicht von sonstigen Versandhan-
delsbestellungen per Telefon oder Fax unterscheidet. Beim Ver-
sandhandel entspricht es der Verkehrssitte (vgl. § 151 s. 1
BGB), dass das Vertragsangebot in Form der Bestellung nicht ge-
sondert vor Ausliéferung der Ware angenommen wird (vgl. Pa-
landt-Heinrichs, 62. Aufl., § 151 BGB, Rz. 4; Staudinger-Bork,
12. Aufl., § 151 BGB, Rz. 2, 7, 17; MiKo-Kramer, 4. Aufl., §
151 BGB, Rz. 51 jeweils m.w.N.). Die Lieferung der besteilten
Sache stellt in solchen Fiallen entweder die (konkludente) An-
nahmeerkldrung dar (so dass es keines Rickgriffs mehr auf die
Regelung des § 151 BGB bedarf, wvgl. Staudinger-Bork, a.a.0.)
oder die #uBere Kundgabe des Annahmewillens durch die Erful-

lunashandlunag selbst (vagl. MiKo-Kramer a.a.O0., Rz. 50).
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Wird, wie vorliegend, nicht bestellte Ware zugesandt, stimmen
Angebot und Annahme oder - Kundgabe des Annahmewillens nicht
iberein, mit der Folge, dass der Vertrag zu den Bedingungen,

wie sie die Bestellung des Kunden vorgegeben hat, nicht zustan-
de gekommen ist (vgl. Staudinger-Bork, a.a.0., Rz. 17; MiKo-
Kramer, a.a.0., Rz. 50 m.w.N.). Insoweit folgt die Kammer der
Argumenfation der Berufungserwiderung nicht. Die objektiv er-
kennbare Betatigung des Annahmewillens durch Vornahme der Er-

fiillungshandlung setzt auch im Sinne des § 151 BGB voraus, dass

beide Parteien von der identischen Kaufsache .ausgehén. Dies -

muss auch dann gelten, wenn im Sinne der Berufungserwiderung

die Manifestierung des Annahmewillens auf den Zeitpunkt der Ab-

sendung der Ware vorverlegt wird. Denn auch zu diesem Zeitpunkt
will der Vertragspartner nur das Angebot annehmen, das sich auf
die zum Versand gebrachte Ware bezieht und nicht eine Warenbe-
stellung, die andere Kaufgegenéténde zum Inhalt hatte. Nur die
diesbeziiglich vorgenommenen Dispositionen k&nnen eine objektiv

erkennbare Ausiibung des Annahmewillens darstellen.

Das in der Ubersendung der anderen — liegende

neue Vertragsangebot (§ 150 II ZPO) hat der Kldger nicht ange-
nommen ; Anhaltépunkte fiir die Annahme, dass die vom Klager mit
der Bestellung gewollte Lieferung auch ohne Vereinbarung Uber
den Typ der Switches geschlossen worden ware (§ 155 BGB), lie—
geh nicht vor.'Mangels Vertragsschluss kommt es schlieBlich auf

die Problematik der (rechtzeitigen) Vertragsanfechtung nicht

an..

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO.

Die Revision gegen das Urteil wird nicht zugelassen; die Vor-

aussetzungen des § 543 II ZPO liegen nicht vor.
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Die Entscheidung zur vorldufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§
708 Nr. 10 analog, 711, 713 ZPO.
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